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auf eine schreckenerregende Weise ein“,') und auch sonst
reizte die antifranzosische Partei den Kaiser. Nichtsdesto-
weniger spannten Dalberg und Reitzenstein ihre Anspriiche
immer hoher. Im November schrieb Reitzenstein, man miisse
weit mehr zu erhalten suchen, als man vertragsgemiiss be-
rechtigt sei.?) Kr befasste sich mit Projekten, durch die
Baden um mehr als das Doppelte wire vergrossert worden,
Rhein-Main einerseits und Rhein-Neckar anderseits erschienen
ithm als geeignete Grenzen. In der Breite sollte zugesetzt
werden. Aber der Widerspruch Wiirttembergs war zu ‘er-
warten. Deshalb legte er in einem zweiten Entwurf den
-Nachdruck auf den Breisgau und die Ortenau. Sogar Vor-
arlberg begehrte er. Man kann weder Dalberg noch Reitzen-
stein geistige Regsamkeit und Anpassungsfihigkeit absprechen.
Sie hielten am gegenwirtigen Besitzstand nicht unbedingt
fest, waren vielmehr bereit, unter Umstinden eigne Terri-
torien in die grosse Verteilungsmasse zu werfen, wenn da-
durch die L#énge der Grenze verkiirzt und der Kurstaat
nach Deutschland hineingeriickt wurde.

Fiir die Schweiz war es vorteilhaft, wenn die badischen Ge-
liste im Norden befriedigt wurden; denn wie leicht konnten
die Wiinsche des Kurhauses, wenn sie sich nach dem Oberrhein
und nach dem Bodensee richteten, mit dem eidgendssischen
Territorium in Konflikt geraten. War iiberhaupt zu hoffen, dass
der Landerhunger der siidddeutschen Hofe vor Schaffhausen Halt
mache? Vorliufig war die Gefahr gering. Denn Talleyrand
begiinstigte die badische Gebietserweiterung nach Norden.
Ja, er iiberschritt die Mainlinie und wies den Kurstaat nach
dem bayrischen Herzogtum Berg, das seiner Entfernung wegen
auf die Dauer dem augenblicklichen Besitzer nicht verbleiben
konnte. Die Abtretung von Berg an Baden war von Talley-
rand in einem seiner beiden Novemberentwiirfe vorgesehen.

7. Grundziige des Rheinbundes. Mitgliedschaft der Schweiz.
(Novemberentwiirfe 1805.)

Diese beiden Vertragsentwiirfe aus den letzten November-

tagen bedeuten einen grossen Schritt zum kiinftigen Rhein-

) Denkwiirdigkeiten des Markgrafen Wilhelm von Baden, I 32.
?) Polit. Corresp., V, Nr. 386 u. ff,
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bund. Und wenn auch keines dieser Projekte zur Durch-
fithrung kam, fanden doch manche Bestimmungen Aufnahme
in die Vertrige von Briinn und Wien. Sie enthalten bereits
die wesentlichsten Grundziige der Rheinbundsakte, ,als
deren erste Redaktion sie zu betrachten sind.“?)

Der Inhalt geht auf Anregungen zuriick, die Napoleon
selber gegeben hat. Kr war am 24. Oktober in Miinchen
eingezogen; dort holte ihn Talleyrand am 28. ein. In der
Unterredung zwischen dem Kaiser und dem Minister wurde
das kiinftige Geschick Siiddeutschlands besprochen. Aber
nicht nur Talleyrand gegeniiber wurde die fédération ger-
manique diskutiert. — Im Vordergrund stand natiirlich die
Allianz der drei Kurfiirsten mit Frankreich; tatsichlich sollte
der deutsche Reichsverband aufgelost werden. Ende No-
vember entwarf Talleyrand, damals in Wien, den Biindnis-
vertrag.’) Erhebung der drei siiddeutschen Kurstaaten zu
souveranen Konigreichen, dauernde Loslésung vom Reich
und Abschluss eines ewigen Biindnisses mit Frankreich:
in diesen Forderungen gipfelt der erste Entwurf. Fiir die
Eidgenossenschaft wurde er schon dadurch bedeutungsvoll,
dass auch die Mitgliedschaft der Schweiz vorgesehen war.
Der letzte Artikel lautete namlich: ,La république helvétique
sera invitée a accéder au présent traité, et par son accession
elle entrera dans tous les droits et dans toutes les obligations
de l'alliance, de la méme maniere que si elle et été au
nombre des contractants.”3)

In welche Lage geriet die Schweiz, wenn dieser Entwurf
sich zum Vertrage ausreifte? Sie tibernahm ,dieselben Rechte
und dieselben Pflichten wie die urspriinglichen Kontrahenten.
Nun bestimmte der Biindnisvertrag die Trennung der Siid-
staaten vom deutschen Reiche, dafiir aber ein ewiges Biindnis
mit Frankreich (wie im 35. Artikel der spiatern Rheinbunds-
akte): ,une alliance en vertu de laquelle toute guerre con-
tinentale faite & l'une des dites couronnes, pour quelque

) Polit. Corresp., V. XXXVIII. Obser hat sie zum ersten Mal ver-
offentlicht,

2) Polit. Corresp,, V 378. Das Datum soll natiirlich lauten 26, No-
vember 1803,

%) Aehnlich hatte Dalberg die Vertretung der Schweiz wie diejenige
von Italien und Holland auf dem Reichstag des neuen Bundes vorgesehen,
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motif et sous quelque prétexte que ce soit, deviendra immé-
diatement commune & toutes les autres.* Dabei war Napo-
leon beteiligt ,en sa double qualité“, d. h. als Kaiser von
Frankreich und als Konig von Italien. Die Schweiz hatte
also Aussicht, wie die siddeutschen Hofe, in alle kiinftigen
Kriege Napoleons und der auf Oesterreichs Kosten gross
gewordenen siiddeutschen Fiirsten hineingezogen zu werden.
Der Biindnisvertrag zwang — das war der Hauptinhalt —
die Alliierten zu unbedingter Heerfolge. Die Fiirsten, viel-
mehr ihre Vilker, bezahlten mit diesem blutigen Preise die
territoriale Vergrissernng und die Erhebung zu Konigreichen,

In einem zweiten Vertragsentwurf!) wurde der kiinftige
Gebietszuwachs der ,drei“ Konigreiche festgestellt. Welche
Vorteile waren der Schweiz zugedacht? Sie sind nicht erwéhnt,
Die siiddeutschen Kontrahenten vollzogen ihre Trennung vom
Reich, iilbernahmen den Konigstitel, garantierten sich und
ihrem franzosisch-italienischen Verbiindeten wechselseitig den
Besitzstand: das alles kam fiir die Schweiz nicht in Betracht.
Napoleon verstand es, sich als Retter der Sudstaaten aufzu-
spielen: ,Ils étaient en danger de périr, si la magnanimité
de S. M. 'Empereur des Francais ne leur efit fait trouver
un appui“; so lautet der Eingang des ersten Entwurfes.
Aber dieses Durchgangsstadium hatten die Schweizer bereits
hinter sich. Die ,magnanimité* Napoleons hatte in den
Konsulatszeiten, ain 19. Februar 1803, zu ihnen gesprochen,
als die franzoésische Vermittlung, durch den Mediator selbst,
mit einem Rettungsbalken verglichen worden war. Und
seither wussten die schweizerischen Staatsménner, welchen
Beigeschmack diese ,magnanimité“ des Kaisers besass. In
noch schwerere Abhingigkeit begaben sich die Stidstaaten,
wenn sie diesen Vertragsentwurf in Wirklichkeit umsetzten,
und auch fir die Schweiz musste diese Allianz mit den Sid-
staaten und mit Frankreich ein neues Band der Abhéngig-
keit bilden, und vor allem wurde dadurch die Defensivallianz
von 1803 tatsidchlich in eine Offensivallianz umgewandelt.
Diesen neuen Pflichten aber konnte die Schweiz ohne Kon-
skription nicht geniigen. Auch im Januarvertrag 1806, von

!) Polit. Corresp., V, No. 394; auch hier muss das Datum lauten: 26. No-
vember 18035.
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dem noch die Rede sein wird, war der Beitritt der Schweiz
vorgesehen, natiirlich auch dort in der Form der ,Einladung®.
Aber praktischen Erfolg hatte diese urspriingliche Bestimmung
nicht. In der endgiiltigen Rheinbundsakte wurde die Schweiz
nicht mehr aufgefiihrt.

Vom Allianzentwurf, den Talleyrand Ende November
ausarbeitete, hatten nur Bayern und Wiirttemberg Kenntnis.
Die Zustimmung Badens wurde stillschweigend vorausgesetzt,
und an die Schweiz wurde keine Anfrage gerichtet.

Der grosse Unterschied zwischen Talleyrands Oktober-
entwurf (Strassburg) und Novemberprojekten ist in die Augen
springend. Allein schon in der Auffassung von der kiini-
tigen Stellung der Schweiz. Im Oktober setzt Talleyrand
voraus, dass die Kronen von Italien und Frankreich getrennt,
dass ,Deutschland“ und die Schweiz in ihrem Besitzstand an-
erkannt werden. Zwischen Oesterreich und Frankreich treten
Pufferstaaten, wodurch die Kriegsgefahr vermindert werde.
Und nun, im November, entwirft derselbe Talleyrand die
Grundziige des Rheinbundes und ladt die Schweiz zum Bei-
tritt ein! War er vorher fir die Unabhéngigkeit und Neu-
tralitéit der Schweiz eingetreten, so verkniipfte er jetzt das
Schicksal der Republik mit demjenigen monarchischer, auf
dem Wege der Eroberung einherschreitender Staaten! Die
Vernichtung Oesterreichs in Stiddeutschland, die Ausschaltung
der habsburgischen Macht entspricht genau der Auffassung,
die Talleyrand im Strassburgerentwurf gedussert. Nicht aber
sein Verhalten gegeniiber der Schweiz. Hatte er hier die
durch die Vermittlung geschaffene Ordnung fiir die Zukunft
sicherstellen wollen, so verfiel er jetzt in das ausgesprochene
Gegenteil. 1

Die Erklarung dafiir ist nicht schwer. Talleyrand sprach
im Novemberentwurf nicht eigene Gedanken aus, sondern
die seines Herrn: ,les idées que V. M. avait bien voulu me
communiquer.“') Kein Zweifel, dass Napoleon in Miinchen
von dem kiinftigen Bundessystem Frankreichs gesprochen,
von dem wir um jene Zeit immer héufigere, wenn auch meist
unklare Andeutungen vernehmen. Frankreich — das ist
 der Grundgedanke — umgibt sich, nachdem es sich durch
1) Bertrand, a.a. 0., 190. Polit. Corresp., V 378, Anm, 2.
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Annexion gesittigt hat, mit alliierten Staaten, die in diesem
Staatenbund scheinbar volle Souverinitat geniessen, tatsiich-
lich aber von der Zentralsonne Frankreich abhingig sind. Auf
seine Foederati muss sich Napoleon blind verlassen kénnen.
[hnen muss deshalb ein solches Mass von innerer Kraft zu-
teil werden, dass sie als Bundesgenossen niitzlich, als plotz-
liche Feinde ungefihrlich sind. Ihre Stirke liegt im grossern
Verband. Als Kompromittierte — es ist davon bereits die
Rede gewesen — haben sie dieselben Interessen wie Frankreich.
Sie bilden einen schiitzenden Giirtel um die Vormacht, und
sie erfilllen ihren Zweck als ,machine de combat.“

Gerade als Kriegsinstrument hatte im Jahre 1805 die
Schweiz versagt. Nur aus der plotzlichen Verdrgerung des
Kaisers lasst es sich erkliren, dass er an die Moglichkeit
einer Allianz dachte, durch welche die Schweiz mit den
ndrei® Konigreichen sich verbiindete. Er wollte sie uoch
enger an sich kniipfen. Aber war nicht trotz der augen-
blicklichen Loslésung der Siidstaaten vom deutschen Reiche
doch ein Systemwechsel im Lauf der Jahrzehnte vorauszu-
fiirchten?! (Gewiss, solange die Interessen der Siidstaaten
Hand in Hand gingen mit denjenigen Frankreichs, solange
dauerte voraussichtlich der Bund. Aber frither oder spiter
wiirde die Absage an die lateinische Macht folgen; die germa-
nischen Volker wiirden sich wieder finden. Und wenn jetzt,
1805, Napoleon wihnte, durch Angliederung der Eidgenossen-
schaft an den Rheinbund sich die Schweiz gefiigiger zu
machen, konnte er sich nicht tduschen? Wie, wenn die
republikanischen und demokratischen Geliiste der Kantone
auf die siiddeutsche Bevolkerung iibergriffen? Hier stand
Napoleon vor einem Wagnis. Von der Entscheidung, die
er traf, hing zuviel ab, als dass er gewalttitig den Knoten
zu durchhauen wagte. Wollte er den Rest von Unabhéngig-
keit in der Schweiz vernichten? Den Einfluss Oesterreichs
brechen? Dann durfte er nicht den Weg einschlagen, den
der Vertragsentwurf andeutete: er durfte nicht die Schweiz
zur Allianz mit den Siidstaaten und zum Offensivbiindnis
mit Frankreich zwingen. Auch die Riicksicht auf England —
denn der Kriegszustand konnte nicht ewig dauern — zwang
ihn zu Riicksichten der Schweiz gegeniiber. Aber auf den
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geheimen Wunsch kam er im Jahre 1809 zuriick, als er dem
schweizerischen Abgeordneten Reinhard das Tirol anbot, wobei
er allerdings nicht vergass, sich selbst die ,Verbindung“
zwischen Italien und Deutschland zu reservieren. ,Vous vous
assimileriez aux Ktats d’Allemagne“, sagte er damals, und er
sprach davon, dass schon frither die Schweiz mit Deutschland
verbunden gewesen sei. Als dann Reinhard ablenkte, wurde er
unwillig: ,Dasdeutsche Reich konnte einmal seine alten Rechte
geltend machen.“ Er drohte, der Schweiz eines Tages einen
,permanenten“ Landammann zu geben. ,Wenn ein zweiter
Krieg ausbricht, seid ihr verloren.* Doch Reinhard blieb da-
mals unerschiitterlich. Er setzte mit Nachdruck auseinander
»que notre réunion avec 'Empire germanique aurait des suites
terribles pour nous; que je suppliais S. Majesté d’écarter cette
idée.“ Napoleon erlitt damals wieder eine Niederlage. Wie
weit waren diese schweizerischen Staatsmiénner davon ent-
fernt, freiwillig den Anschluss an den Rheinbund oder an
das Reich zu vollziehen!

-La république Helvétique sera invitée a accéder au
présent traité“: wenn diese Einladung nicht durch franzo-
sische Bajonette Nachdruck erhielt, dann war sie von Anfang
an aussichtslos.

Die tble Gesinnung. die der Kaiser in Miinchen der
Schweiz gegeniiber hegte, dusserte sich auch darin, dass fir
den widerspenstigen Freund keine Gebietserweiterung in
Betracht kam. Hatte Talleyrand im Strassburgerentwurf die
Schweiz mit der Kommende Mainau erfreuen wollen, so fiel
diese Vergiinstigung dahin. Herzogtum Berg, Breisgau,
Ortenau, Bonndorf, Stadt Konstanz, und endlich die
Mainau wurden fiir Baden in Aussicht genommen; im Ver-
lanfe der Verhandlungen schmolz freilich dies badische Los
betrichtlich zusammen.

8. Staatsvertrag zwischen Frankreich und Baden vom 20. Dezember
1805. Erwerbungen und Enttiuschungen des Kurfiirsten.

Nachdem die siiddeutschen Fiirsten den ersten ent-
scheidenden Schritt getan und eine folgenschwere Allianz
mit Napoleon eingegangen waren, stiirzten sie sich begreif-
licherweise iiber die Beute, die unter sie zu verteilen war,



	Grundzüge des Rheinbundes. Mitgliedschaft der Schweiz. (Novemberentwürfe 1805.)

